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1Gefördert werden obligatorische Kontrollen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Qualitätsregelung 
„Geprüfte Qualität“ durch zugelassene Prüfeinrichtungen. 2Diese obligatorischen Kontrollen erfolgen auf der 
Grundlage der Qualitätsregelungsrichtlinie „Geprüfte Qualität“.


